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Beschlussvorschlag: 
 
Dem vorgestellten Konzept für ein Förderprogramm Klimaschutz wird zugestimmt. Der finanzielle 
Umfang richtet sich nach den Ergebnissen der Haushaltsberatung. Die genannten Geldbeträge sind für 
die Haushaltsberatungen anzumelden. Die Förderrichtlinien sind von der Verwaltung auszuarbeiten. 
Dabei ist auf die in den künftigen Haushalten festgelegte Förderhöhe zu achten. Die Förderung steht 
jeweils unter dem Vorbehalt vorhandener Haushaltsmittel. 
  
 

Sachstandsbericht: 

 
In der Aktualisierung des Integrierten Klimaschutzkonzepts für die Stadt Amberg (2017) wird die 
Auflage eines kommunalen Förderprogramms als eine geeignete Maßnahme vorgeschlagen. 
 
Aus Sicht der Verwaltung eignen sich folgende Themen besonders gut für ein solches 
Förderprogramm, weil hier mit einem finanziell sinnvollen Aufwand eine große Menge an CO2-
Emissionen vermieden werden kann oder Energie effizient und CO2-neutral genutzt wird: 
 

– 1. Abwrackprämie für Haushaltsgeräte:  

Bei Ersatz einer Waschmaschine, Geschirrspülmaschine oder eines Kühlschranks wird ein 

Zuschuss von 50€ gewährt. Dabei muss das zu ersetzende Gerät mindestens zehn Jahre alt 

sein und das neue Gerät der höchsten Effizienzklasse entsprechen. 

– 2. Radlerbonus:  

Die Stadt gewährt einen Zuschuss in Höhe von max. 20% des Netto-Kaufpreises für ein nicht 

zulassungspflichtiges Lastenpedelec, Lastenrad oder für einen Fahrradanhänger (max. 700€ 

für ein Lastenpedelec, max. 300€ für ein Lastenrad und max. 80€ für einen 

Fahrradanhänger). 

– 3.1 Prämie für emissionsarme Mobilität:  

Bei ersatzloser Außerbetriebnahme eines benzin- oder dieselbetriebenen Pkw oder bei 

Abgabe des Führerscheins (siehe Vorlage Verkehrsausschuss am 09.07.2019, Az. 

003/0017/2019) erhält der ehemalige Besitzer einmalig das Jahresabo „Umweltfahrausweis - 

Jedermann nicht übertragbar“ für das Stadtgebiet Amberg im Wert von derzeit 427,50€ 

(künftig vorauss. 365€).  



 

 

 

– 3.2 Prämie für emissionsarme Mobilität:  

Zusätzlich können bei Ersatz des benzin- oder dieselbetriebenen Pkw durch ein Elektroauto 

drei Ladestationen verlost werden (Wert je Station 1.000 bis 1.500€). 

– 4. Energiespeicher bis 10 kWh für Eigenstrom:  

Die Neuinstallation eines Energiespeichers für Eigenstrom mit intelligenter 

Verbrauchsregelung und Eigenverbrauchszähler wird mit 10€ pro 0,1 kWh Speicherkapazität 

durch die Stadt bezuschusst. 

– 5. Ladestation für Elektrofahrzeuge:  

Bei Neuinstallation einer Ladestation zur privaten Nutzung für Elektrofahrzeuge werden 25% 

der Anschaffungskosten, max. 400€, durch die Stadt übernommen. Dabei muss Eigenstrom 

oder der Bezug von zertifiziertem Ökostrom nachgewiesen sein. 

– 6. Aufstockung der Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW):  

Der Tilgungs- oder Investitionszuschuss der KfW im Rahmen der KfW-Programme 151, 152 

und 430 (Energieeffizient Sanieren) sowie der Zuschuss innerhalb des KfW-Programms 431 

(Baubegleitung) werden durch die Stadt um 20% aufgestockt. Dabei sind für die Programme 

des „Energieeffizient Sanieren“ max. 2.000€ und für die Baubegleitung max. 800€ pro 

Wohneinheit vorgesehen. Ein Antragssteller erhält max. 6.000€ durch die Stadt.  

 

Nach Schätzung der Verwaltung sind dafür nach Maßnahmen aufgelistet folgende Haushaltsmittel 
erforderlich: 
 

  Mittlere Kosten pro 
Antragsstellung 

Max. Antrags-
zahlen 

Kosten pro 
Maßnahme 

Kosten pro 
ersparter tCO2 

CO2-Ersparnis 
gesamt (tCO2/a) 

1. 50 € 150 7.500 € 368 € 20 

2. 300 € 30 9.000 € 141 € 64 

3.1 365 € 20 7.300 € 144 € 51 

3.2 1.300 € 3 3.900 € 459 € 9 

4. 600 € 10 6.000 € 636 € 9 

5. 400 € 10 4.000 € 132 € 30 

6. 1.500 € 10 15.000 € 522 € 29 

 Summen   233 52.700 €  212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Die aufgeführte Gesamtausgabe von 52.700 € entspricht 343 € einmaliger Kosten pro jährlich 
ersparter Tonne CO2. Dabei ist zu beachten, dass die angegebene CO2-Ersparnis nur die 
Größenordnung der Ersparnis angibt.  
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